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WWWAAA LLL LLL III SSS EEE RRR    
HHHAAA NNN DDD WWW EEE RRR KKKEEE RRR VVV EEE RRR BBB AAA NNN DDD  Arbeitgeberkontrollen 

   Wie bei allen Sozialkassen verlangen die Gesetzlichen Bestimmungen periodische 
Arbeitgeberkontrollen. Aus diesem Grund versuchen auch wir bei allen uns angeschlossenen 
Unternehmungen die entsprechenden Firmen-Besuche (ca. 200 im Jahr) durchzuführen. Bei 
dieser Gelegenheit können Sie sich bei unserem Revisor über diverse Auskünfte im 
Sozialkassenbereich erkundigen oder diverse Anmerkungen betreffend den Walliser 
Handwerkerverband anbringen.  
Wir können Ihnen mit Freude bekannt geben, dass unser Revisor zuvorkommend empfangen 
wird und ihm sämtliche verlangten Auskünfte zu seiner Zufriedenheit bekannt gegeben 
werden. Eventuelle auftretende Differenzen sind nicht immer nur zu Gunsten der 
Sozialkassen. Es werden auch verschiedentlich zuviel an die entsprechenden Kassen 
einbezahlten Beträge an die Firmen zurück vergütet. 
Für die gute Zusammenarbeit mit unserem Revisor danken wir Ihnen bestens. 

  

CCCOOONNN SSS TTT RRR UUU CCC TTT III OOONNN SSSVVVAAA LLL AAA III SSS    Ist ein Zahlungsverzug Grund genug für einen Baustellenstopp ? 

   Lautete die von Dr. jur. Benoît Carron anlässlich der traditionellen Frühlingskonferenz der 
ConstructionValais aufgeworfene Fragestellung. 
In Tat und Wahrheit verhält es sich so, dass das Recht die Arbeiten einer Baustelle 
vorübergehend einzustellen (Art. 82 OR) mit Vorsicht anzuwenden und dass oftmals eine 
andere Lösung zur Eintreibung der vom Bauherrn geschuldeten Beträge vorzuziehen sei. 
(Garantierecht oder Recht auf die Eintragung des Grundpfandrechts der Handwerker und 
Unternehmer). 
Allen Interessenten steht übrigens die Möglichkeit offen, den Vortrag in Papierformat beim 
Sekretariat des Walliser Handwerkerverbandes oder der ConstructionValais zu beziehen. 

  

KKKMMMUUUSSS   Keine Beschleunigung der Strommarktöffnung für KMSs 

   Der Nationalrat wollte zwar die Strommarktöffnung für die KMUs beschleunigen. Der 
Ständerat aber bevorzugte angesichts von Referendumsdrohungen einstimmig eine 
Liberalisierung in zwei Etappen und ohne Ausnahmen für KMUs.  
In der Einigungskonferenz der eidgenössischen Räte setzte sich die ständerätliche Position 
durch: Für KMUs wird es keine Beschleunigung der Strommarktöffnung geben.  

  

RRREEE FFF OOORRR MMM   Ein Schritt nach vorne in der Reform der Dividendenbesteuerung 

   Die eidgenössischen Räte haben nun eine Lösung gefunden, um die Doppelbelastung von 
Gewinn und Dividende zu mildern. So wollte der Ständerat angesichts eines Gutachtens und 
einer Referendumsdrohung den Teilbesteuerungssatz von Dividenden im Privatvermögen von 
50% wieder auf 70% erhöhen, lenkte aber auf den Nationalratsvorschlag von 60% ein. 
Die vor mehreren Jahren lancierte Reform, welche von Wirtschaft und KMUs so lange 
erwartet worden ist, befindet sich also endlich auf der Zielgeraden... 

  

    
 


